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TOP 53:

Verordnung zu den Voraussetzungen und dem Verfahren der Zulas-
sung von in nicht öffentlich-rechtlicher Form betriebenen Portalen zur
Durchführung von einfachen Melderegisterauskünften über das Inter-
net (Portalverordnung - PortalVO)

Drucksache: 335/15

I. Zum Inhalt

Am 1. November 2015 tritt das Bundesmeldegesetz in Kraft. Dieses eröffnet in
§ 49 Absatz 3 BMG die Möglichkeit, einfache Melderegisterauskünfte im auto-
matisierten Verfahren auch über nicht-öffentlich-rechtliche Portale erteilen zu
lassen.

In der Verordnung wird das Verfahren für die Zulassung von privatrechtlich be-
triebenen Portalen konkretisiert und die Zulassungskriterien werden benannt.
Ziel ist es, bundesweit ein einheitliches Zulassungsverfahren für die genannten
Portale einzuführen. Als Portal im Sinne der Verordnung wird jede programm-
technische Anwendung zur automatisierten Durchführung von einfachen Aus-
künften aus kommunalen oder zentralen Melderegistern verstanden, die abge-
fragte Meldedaten nicht dauerhaft für eigene oder fremde Zwecke speichert. Als
Portalbetreiber kommt jede natürliche oder juristische Person, die ein Portal als
entgeltliche Dienstleistung anbietet, in Betracht.

Der von dem Portal wahrzunehmende Aufgabenkatalog wird in vier Punkten
konkretisiert:

- Eignung, die in § 49 Absatz 3 Satz 3 BMG genannten Aufgaben zu erfüllen;

- Registrierung der Anfragenden so, dass ihre Identität festgestellt werden
kann;

- Vergabe einer Vorgangsnummer für jedes Auskunftsersuchen, die an das
Melderegister zu übermitteln ist;

- Weiterleitung der Melderegisterauskünfte einschließlich der Vorgangsnum-
mer an den Auskunftssuchenden.
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Ferner sind von dem Betreiber des Portals Protokollierungspflichten einzuhal-
ten sowie die Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit zu gewähr-
leisten. Dabei sind die Protokolldaten mindestens ein Jahr lang aufzubewahren,
zu sichern und spätestens zum Ende des Kalenderjahres, das auf die Speiche-
rung folgt, zu löschen.

Die Zulassung der privatrechtlich betriebenen Portale erfolgt durch die zustän-
dige oberste Landesbehörde unter Beteiligung des Datenschutzbeauftragten des
Landes.

Das Inkrafttreten der Verordnung ist für den 1. November 2015 vorgesehen.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem

Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zuzu-

stimmen.


